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Anlage zum Staatsvertrag

zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen
und dem Freistaat Bayern

liber die Zugehorigkeit der Mitglieder der

Patentanwaltskammer
die ihren Kanzleisitz in Nordrhein-Westfalen
eingerichtet haben,
zur Bayerischen Rechtsanwalt - und Steuerberaterversorgung
vom 19. Marz 2013 (GV. NRW. S. 143)

Bekanntmachung
des bayerischen Gesetzes liber das 6ffentliche Versorgungswesen

Vom 13. Juni 2013

Die Bayerische Versorgungskammer gibt hiermit geman Art. 9 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 2 des
Staatsvertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Freistaat Bayern Uber die
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Zugehdrigkeit der Mitglieder der Patentanwaltskammer, die ihren Kanzleisitz in Nordrhein-West-
falen eingerichtet haben, zur Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung (GV.
NRW 2013, Nr. 8, S. 143; Nr. 16, S. 268) nachfolgend das bayerische Gesetz liber das 6ffentliche
Versorgungswesen mit seinem Ersten und Zweiten Teil in der zum Zeitpunkt dieses Staatsvertra-
ges geltenden Fassung als Anlage zu diesem Staatsvertrag bekannt:

Gesetz liber das 6ffentliche Versorgungswesen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juni 2008 (BayGVBI 2008, S. 371),

zuletzt gedndert durch Gesetz zur Anderung des Leistungslaufbahngesetzes und
anderer Rechtsvorschriften vom 22. Mai 2013 (BayGVBI 2013, S. 301)

Auszug
Erster Teil
Allgemeine Vorschriften
Art. 1
Rechtsform, Sitz, Geltungsbereich

(1) " Bei der Bayerischen Versicherungskammer-Versorgung (Versorgungskammer) bestehen
folgende rechtsfahige Anstalten des 6ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung (Versorgungsan-
stalten):

1. die Bayerische Arzteversorgung,

2. die Bayerische Apothekerversorgung,

3. die Bayerische Architektenversorgung,

4. die Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung,
5. die Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung,

6. der Bayerische Versorgungsverband,

7. die Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen mit Pensionskasse des Schornsteinfeger-
handwerks.

2 |hr Sitz wird durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern bestimmt.
(2) Dieses Gesetz gilt fir die Versorgungsanstalten nach Abs. 1.
Art. 2
Organe

1 Organe jeder Versorgungsanstalt sind
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1. der bei dieser gebildete Verwaltungsrat,
2. die Versorgungskammer.
2 Der Verwaltungsrat kann sich in der Satzung den Namen ,Landesausschuss” geben.
Art. 3
Verwaltungsrat

(1) " Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter werden nach MaBgabe dieses Ge-
setzes und der Satzung vorgeschlagen und durch das Staatsministerium des Innern berufen; ihre
Zahl bestimmt die Satzung. 2 Das Staatsministerium des Innern ist an den Vorschlag gebunden,
soweit er nicht gegen Gesetz oder Satzung verstdBt. 3 Die Amtsdauer betragt mindestens drei
und héchstens sechs Jahre; eine wiederholte Bestellung ist zuldssig. 4 Die Satzung kann vorse-
hen, dass der Verwaltungsrat uber den Ablauf seiner Amtszeit hinaus bis zu seiner Neubildung,
langstens zwolf Monate, seine Aufgaben wahrnimmt.

(2) " Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschaftsordnung und wahit aus seiner Mitte die Perso-
nen fiir den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz. 2 Der Vorsitzende ladt zu den Sitzungen
ein und fuhrt den Vorsitz im Verwaltungsrat.

(3)" Die Versorgungskammer bereitet im Auftrag des Verwaltungsrats die Sitzungen vor und
nimmt an ihnen teil. 2 Sie kann Antrage stellen und zu allen Tagesordnungspunkten Stellung neh-
men.

(4) " Der Verwaltungsrat ist mindestens einmal jahrlich einzuberufen. 2 In der Satzung ist vorzu-
sehen, dass er innerhalb einer angemessenen Frist einzuberufen ist, wenn es eine bestimmte
Anzahl seiner Mitglieder oder die Versorgungskammer unter Angabe des zu behandelnden Ge-
genstandes verlangt.

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter erhalten Ersatz der notwendigen
Auslagen und eine Aufwandsentschadigung.

(6) Die Vorschriften des Siebten Teils des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayV-
wVTG) in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anwendbar.

Art. 4
Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat beschlieBt neben den in diesem Gesetz besonders aufgefihrten Angele-
genheiten Uber

1. die Richtlinien der Versorgungspolitik,
2. die Satzung und deren Anderungen,

3. den Lagebericht und den Jahresabschluss sowie die Entlastung der Geschaftsfihrung,
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4. die Geschaftsordnungen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1und Art. 5 Abs. 1 Satz 2,
5. die Aufwandsentschadigungen nach Art. 3 Abs. 5 und Art. 5 Abs. 3,

6. den Anschluss von Mitgliedern auBerhalb Bayerns an die Versorgungsanstalt sowie die Uber-
nahme der Verwaltung anderer gleichartiger Versorgungswerke,

7. die Zugehdrigkeit zu Verbanden,
8. die Entsendung in den Kammerrat,
sowie bei den Versorgungsanstalten der freien Berufe lber
9. die Anpassung von Versorgungsanrechten,
10. den Abschluss von Uberleitungsabkommen.
(2) Der Verwaltungsrat kann Richtlinien aufstellen
1. zur Anlage des Anstaltsvermogens,
2. flr die Gewahrung von Mitgliederdarlehen,
3. fir satzungsgeman vorgesehene freiwillige Leistungen,
4. fur Entscheidungen in Hartefallen.

(3) " Aufgaben der Geschaftsfiihrung kénnen dem Verwaltungsrat und seinen Ausschiissen nicht
ibertragen werden. 2 Folgende MaBnahmen kdnnen nach MaBgabe der Satzung an eine Zustim-
mung des Verwaltungsrats gebunden werden:

1. Erwerb, Bebauung und VerduBerung von Grundstticken,
2. Aufnahme langfristiger Darlehen,
3. Beteiligung an Unternehmen.

3 Die Satzung kann Regelungen fiir den Fall treffen, dass die Zustimmung des Verwaltungsrats
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.

(4) " Der Verwaltungsrat iberwacht die Geschaftsfiihrung der Versorgungskammer, insbesonde-
re auch die Ausfiihrung seiner Beschliisse. 2 Er entscheidet {iber die Bestellung des Verantwort-
lichen Aktuars. 3 Er kann

1. Sondergutachten des Verantwortlichen Aktuars verlangen,
2. zusatzliche Schwerpunkte bei der Abschlussprifung festlegen,

3. im Rahmen der Abschlussprifung die OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfiihrung Uberpriifen
lassen,
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4. den Abschlussprifer beauftragen, in seinem Bericht darzustellen

a) die Entwicklung der Vermogens- und Ertragslage sowie die Liquiditat und Rentabilitat der Ver-
sorgungsanstalten,

b) verlustbringende Geschafte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschafte und die Ur-
sachen flr die Vermogens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und

c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrags,

5. Erorterungen des Prifungsberichts mit dem Abschlusspriifer und mogliche Erganzungen der
Prifung und des Berichts verlangen sowie

6. einzelne seiner Mitglieder ermachtigen, Einsicht in die Geschaftsunterlagen der Versorgungs-
anstalt zu nehmen.

Art.5
Ausschiisse

(1) " Der Verwaltungsrat kann nach MaBgabe der Satzung aus seiner Mitte einen Verwaltungs-
ausschuss und weitere Ausschiisse bilden. 2 Der Verwaltungsrat gibt den Ausschiissen eine Ge-
schaftsordnung. 2 Die Satzung kann vorsehen, dass der Verwaltungsausschuss iiber den Ablauf
seiner Amtszeit hinaus bis zu seiner Neubildung, langstens zwdlf Monate, seine Aufgaben wahr-
nimmt.

(2) ' Der Verwaltungsausschuss berat die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor; er kann Be-
schlussempfehlungen aussprechen. 2 Der Verwaltungsrat kann dem Verwaltungsausschuss und
den weiteren Ausschissen nach MaBgabe der Satzung alle Angelegenheiten, mit Ausnahme der
in Art. 4 Abs. 1 genannten, zur Entscheidung oder Wahrnehmung Ubertragen.

(3) Fur den Verwaltungsausschuss und die weiteren Ausschisse gelten Art. 3 Abs. 3 bis 6 ent-
sprechend.

Art. 6
Versorgungskammer

(1) " Die Versorgungskammer ist eine dem Staatsministerium des Innern unmittelbar nachgeord-
nete staatliche Oberbehdrde. 2 Sie ist das gemeinsame Geschaftsfiihrungsorgan aller Versor-
gungsanstalten. 3 Die Versorgungskammer unterliegt unbeschadet des Art. 18 als Geschéftsfiih-
rungs- und Vertretungsorgan der Versorgungsanstalten keinen staatlichen Weisungen.

(2) " Die Versorgungskammer fiihrt die Geschafte der Versorgungsanstalten im organisatori-
schen, sachlichen und personellen Verwaltungsverbund und vertritt sie gerichtlich und auBerge-
richtlich. 2 Sie unterstiitzt die Verwaltungsrate und die Ausschiisse bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben und vollzieht deren Beschliisse. 3 Im Verhaltnis der Versorgungsanstalten zueinander
ist die Versorgungskammer von den Beschrankungen des § 181 des Birgerlichen Gesetzbuchs
freigestellt.
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(3) " Die Versorgungskammer wird von einem Vorstand geleitet, der aus dem Vorsitzenden, des-
sen Stellvertreter und mindestens einem weiteren Mitglied besteht. 2 Der Vorstandsvorsitzende
und dessen Stellvertreter werden auf Vorschlag des Staatsministeriums des Innern von der
Staatsregierung, die weiteren Vorstandsmitglieder vom Staatsministerium des Innern bestellt. 3
Die Bestellung soll auf flinf Jahre erfolgen; eine wiederholte Bestellung und eine vorzeitige Ab-
berufung aus wichtigem Grund sind zuldssig. # Die Rechtsverhéltnisse der Mitglieder des Vor-
stands werden durch Vertrage geregelt; der Freistaat Bayern wird hierbei durch die Aufsichtsbe-
horde vertreten. ° Die Bestellung und die Abberufung erfolgen im Benehmen mit dem Kammerrat
nach Art. 8, der auch Personalvorschlage unterbreiten kann. & Im Ubrigen wird die Einrichtung
der Versorgungskammer durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern geregelt.

(4) ' Die Leiter der Zentralbereiche werden im Benehmen mit dem Kammerrat bestellt. 2 Die Lei-

ter der Geschaftsbereiche sollen einvernehmlich mit dem Verwaltungsrat oder den Verwaltungs-
raten der betroffenen Anstalten bestellt werden. 3 Der Kammerrat und die Verwaltungsrate kon-

nen Personalvorschlage unterbreiten.

(5) ' Die Beamten der Versorgungskammer sind Staatsbeamte. 2 Die Angestellten und Arbeiter
sind Arbeitnehmer der Versorgungsanstalten. 3 Die Arbeitsbedingungen und Vergiitungen (Ge-
halter und Léhne) der Angestellten und Arbeiter miissen angemessen sein. 4 Sie sind angemes-
sen, wenn sie den fur die Arbeitnehmer des Freistaates Bayern geltenden tarifvertraglichen Vor-
schriften entsprechen. ® Tarifabweichungen sind mit Zustimmung der Aufsichtsbehérde zulds-
sig, soweit sie aus personalwirtschaftlichen Griinden erforderlich sind und nicht der Konzeption
des Bundes-Angestelltentarifvertrags bzw. des Bundesmanteltarifvertrags fiir Arbeiter wider-
sprechen.

(6) " Dienstvorgesetzter der Beamten der Versorgungskammer ist der Vorstandsvorsitzende. 2 Er
flhrt die Dienstaufsicht Uber die Bediensteten der Versorgungskammer.

(7) " Die Planstellen und die anderen Stellen der Beamten der Versorgungskammer sind in einem
Stellenplan auszuweisen. 2 Planstellen fiir Beamte sind nach Besoldungsgruppen und Amtsbe-
zeichnungen auszubringen. 3 Der Stellenplan wird von der Versorgungskammer aufgestellt.

Art. 7
Eigenstiandige Geschaftsflihrung

(1) " Der Verwaltungsrat kann mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder
beschlieBen, dass ein Modell entwickelt wird, nach dem die Geschafte der Versorgungsanstalt
nach einem Ausscheiden aus der gemeinsamen Geschaftsflihrung und dem Verwaltungsver-
bund der Versorgungskammer durch ein eigenstandiges Geschaftsfihrungsorgan gefihrt wer-
den (neues Geschéaftsfiihrungsmodell). 2 Die Versorgungsanstalt tragt die anfallenden Kosten.

(2) Der Verwaltungsrat der Versorgungsanstalt beschlieBt mit einer Mehrheit von mindestens
zwei Drittel seiner Mitglieder, dass das neue Geschaftsfiihrungsmodell dem Staatsministerium
des Innern vorgelegt wird.

(3) Hat das Staatsministerium des Innern der Versorgungsanstalt mitgeteilt, dass das neue Ge-
schaftsfiihrungsmodell eine ordnungsgemaBe Verwaltung der ausscheidenden Versorgungsan-
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stalt auf Dauer erwarten lasst, legt die Versorgungsanstalt das neue Geschaftsfuhrungsmodell
den Mitgliedern der Versorgungsanstalt, bei der Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen
den Mitgliedern und Versicherten, zur Abstimmung vor.

(4) 1 Das Staatsministerium des Innern leitet die erforderlichen MaBnahmen zur Umsetzung des
neuen Geschaftsfihrungsmodells ein, wenn die Mehrheit der in Abs. 3 genannten Mitglieder und
Versicherten dem neuen Geschéftsfiihrungsmodell zugestimmt hat. 2 Es bestimmt durch Rechts-
verordnung, dass die Geschaftsflihrung einzelner Versorgungsanstalten einem von Art. 2 und 6
Abs. 1 abweichenden Geschaftsfihrungsorgan Ubertragen wird, wenn sichergestellt ist, dass die
Verwaltung der anderen Versorgungsanstalten durch die Versorgungskammer sachgerecht fort-
geflihrt werden kann und bestehende Staatsvertrage dem neuen Geschaftsfliihrungsmodell an-
gepasst oder gekiindigt sind; die Verordnung muss Regelungen enthalten Gber die Organisation
und die Aufgaben des Geschaftsfiihrungsorgans, liber die Bestellung seiner Mitglieder und de-
ren Entlastung.

Art. 8
Kammerrat

(1) ' Bei der Versorgungskammer wird ein Kammerrat gebildet, der sich aus Vertretern aller von
der Versorgungskammer verwalteten Versorgungsanstalten einschlieBlich der Bundesanstalten
zusammensetzt. 2 Seine Zusammensetzung wird durch die Rechtsverordnung des Staatsministe-
riums des Innern nach Art. 6 Abs. 3 Satz 6 geregelt; dabei ist der Bedeutung, insbesondere dem
Geschaftsumfang der einzelnen Anstalt, Rechnung zu tragen.

(2) ' Der Kammerrat wirkt in gemeinsamen Geschéftsfiihrungsangelegenheiten der Versorgungs-
anstalten beratend mit. 2 Neben den in diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften besonders
aufgeflihrten Angelegenheiten wirkt der Kammerrat nach MaBgabe der Rechtsverordnung des
Staatsministeriums des Innern nach Art. 6 Abs. 3 Satz 6 mit bei:

1. Anderungen der Rechtsverordnung tiber die Einrichtung der Versorgungskammer,
2. der Bestellung des Wirtschaftsprufers,

3. der Aufstellung der Wirtschaftsplanung fir die gemeinsamen Dienste und von Grundsatzen fir
die Verteilung der Kosten fiir die gemeinsamen Dienste,

4. der Ubernahme der Geschéftsfiihrung anderer Versorgungswerke,
5. wichtigen Investitionsentscheidungen flr die gemeinsamen Dienste,

6. der Aufstellung von Grundsatzen zur Personalbewirtschaftung und der Entwicklung von Per-
sonalkonzepten, insbesondere zur Vergltung,

7. bei der Aufstellung des Stellenplans nach Art. 6 Abs. 7.

3 Der Kammerrat kann Empfehlungen aussprechen.
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(3) ' Der Kammerrat gibt sich mit der Mehrheit seiner Mitglieder eine Geschéftsordnung. 2 Er
wahlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den oder die stellvertretenden Vorsitzenden. 3 Der
Kammerrat ist innerhalb angemessener Frist einzuberufen, wenn es mindestens ein Drittel seiner
Mitglieder oder die Versorgungskammer unter Angabe des zu behandelnden Gegenstandes ver-
langen. 4 Art. 3 Abs. 3, 5 und 6 gelten entsprechend:; iiber die Héhe der Ersatzleistungen be-
schlieBt der Kammerrat.

Art. 9
Grundsatze der Geschaftstatigkeit

(1) " Die Versorgungsanstalten sind auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und ausschlieBlich ge-
meinniitzig tatig. 2 Sie sind zu einer wirtschaftlichen und sparsamen Wirtschaftsfiihrung ver-
pflichtet. 3 Die Vermdgen der Versorgungsanstalten sind getrennt zu halten.

(2) " Die Versorgungsanstalten bestreiten den Verwaltungsaufwand einschlieBlich der Beziige
der Beamten, Angestellten, Arbeiter und Versorgungsberechtigten aus eigenen Mitteln. 2 Die
Verteilung auf die einzelnen Versorgungsanstalten erfolgt entsprechend den tatsachlich verur-
sachten Kosten.

(3) ' Die Mittel und das Vermégen der Versorgungsanstalten diirfen nur zur Erfiillung ihres Ver-
sorgungsauftrags verwendet werden. 2 Im Fall der Aufldsung einer Anstalt stehen die verblei-
benden Mittel nach MaBgabe der Satzung den Mitgliedern, Versicherten und Leistungsberech-
tigten zu.

(4) " Die Versorgungsanstalten diirfen neben den Geschiften, die ihrem Versorgungsauftrag die-
nen, nur solche Geschéfte betreiben, die hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 2 Die
ganze oder teilweise Ubernahme der Verwaltung anderer gleichartiger Versorgungswerke ist mit
Zustimmung der Aufsichtsbehoérde zulassig.

Art. 10
Satzung

(1) Die Versorgungsanstalten regeln ihre Angelegenheiten durch Satzung nach MaBgabe dieses
Gesetzes.

(2) Die Satzung muss neben den in diesem Gesetz besonders genannten Inhalten Bestimmungen
enthalten Uber

1. Zusammensetzung, Amtsdauer und Einberufung des Verwaltungsrats und der Ausschusse,

2. den Vorschlag und das Ausscheiden der Mitglieder des Verwaltungsrats und ihrer Stellvertre-
ter; dies gilt entsprechend fur Ausschiisse nach Art. 5,

3. Beginn und Ende der Mitgliedschafts-, Versicherungs- und Versorgungsverhaltnisse,

4. die Hohe der Beitrage sowie deren Falligkeit oder die Grundsatze fir die Festsetzung von Um-
lagen,
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5. Voraussetzungen, Art und Hohe sowie Erléschen der Anspriiche von Mitgliedern, Versicherten
und Leistungsberechtigten,

6. das Versorgungsverfahren.

(3) " Die Satzung und ihre Anderungen werden nach der aufsichtlichen Genehmigung vom Vor-

sitzenden des Verwaltungsrats ausgefertigt und im Bayerischen Staatsanzeiger veréffentlicht. 2
Sie treten am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft, wenn nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt
wird.

(4) Satzungsanderungen gelten auch fiir bestehende Mitgliedschafts-, Versicherungs- und Ver-
sorgungsverhaltnisse, soweit nichts anderes bestimmt wird.

Art. 1
Geschaftsplan
(1) " Fir jede Versorgungsanstalt ist ein Geschéftsplan aufzustellen. 2 Er besteht aus
1. der Satzung (Art. 10),

2. dem versicherungsmathematischen und dem finanztechnischen Geschaftsplan mit den fachli-
chen Geschaftsunterlagen (technischer Geschaftsplan),

3. den Vertragen, durch die die Aufnahme von Mitgliedern und Versicherten, die Bestandsver-
waltung, die Leistungsbearbeitung, das Rechnungswesen, die Vermdgensanlage oder die Ver-
mdgensverwaltung ganz oder zu einem wesentlichen Teil einem anderen Unternehmen auf Dau-
er Ubertragen werden (Funktionsausgliederungsvertrage).

(2) Der technische Geschéftsplan, Funktionsausgliederungsvertrage sowie deren Anderungen
bedirfen vor dem Inkraftsetzen der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde.

Art. 12
Rechnungslegung

(1) " Die Versorgungsanstalten legen gesondert entsprechend § 55 Abs. 1 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBI 1993 |
S. 2), zuletzt geandert durch Art. 44 des Gesetzes vom 26. Marz 2007 (BGBI | S. 378), wie Pen-
sionskassen unter Beriicksichtigung der jeweiligen Finanzierungsverfahren Rechnung. 2 Das Ge-
schaftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) " Die versicherungsmathematischen Annahmen sind insbesondere fiir die Berechnung der er-
forderlichen versicherungstechnischen Riickstellungen ausreichend vorsichtig zu wahlen. 2 Eine
vorsichtige Wahl enthalt eine angemessene Marge fir eine nachteilige Abweichung von relevan-
ten Faktoren. 3 Der Grundsatz der Vorsicht gilt auch fiir die Bewertung der zur Bedeckung dieser
Ruckstellungen herangezogenen Aktiva.
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(3) " Der Vorstand hat der Aufsichtsbehérde unverziiglich anzuzeigen, wenn das Vermégen nicht
mehr zur Bedeckung der versicherungstechnischen Riickstellungen ausreicht. 2 Fiir einen be-
grenzten Zeitraum kann die Aufsichtsbehdrde eine nicht ausreichende Bedeckung der versiche-
rungstechnischen Rlckstellungen mit Aktiva zulassen, wenn ein konkreter und realisierbarer Sa-
nierungsplan entsprechend Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 2003/41/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 3. Juni 2003 Uber die Tatigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrich
tungen der betrieblichen Altersversorgung (ABI EU Nr. L 235 S. 10) aufgestellt wird.

Art. 13
Wirtschaftsplanung

(1) Die Versorgungskammer stellt fir jede Versorgungsanstalt auf der Grundlage des Geschafts-
plans (Art. 11) einen Erfolgsplan entsprechend der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung
sowie einen Kostenplan (Wirtschaftsplanung) fiir das kommende Geschaftsjahr auf; dabei ist die
Wirtschaftsplanung flir die gemeinsamen Dienste zu berticksichtigen.

(2) ' Die Versorgungskammer legt die Wirtschaftsplanung rechtzeitig vor Beginn des neuen Ge-
schiftsjahres dem Verwaltungsrat der Versorgungsanstalt vor. 2 Der Verwaltungsrat beschlieBt
liber die Wirtschaftsplanung. 3 Soweit eine einvernehmliche Wirtschaftsplanung zwischen der
Versorgungskammer und dem Verwaltungsrat nicht rechtzeitig vor Beginn des neuen Geschafts-
jahres zustande kommt, entscheidet die Aufsichtsbehdrde.

(3) Die Wirtschaftsplanung ist Grundlage fiir die Wirtschaftsflihrung der Versorgungsanstalt.
Art. 14
Sicherheitsriicklage

' Die Versorgungsanstalten haben zur Sicherstellung der dauernden Erfiillbarkeit der Verpflich-
tungen aus den Versorgungsverhaltnissen eine Sicherheitsriicklage unter Berlicksichtigung der
Belange der Mitglieder, der Versicherten und der Leistungsberechtigten aufzubauen. 2 Sie soll
mindestens zwei v.H. des Barwerts der Rentenanwartschaften zuzuglich vier v.H. des Barwerts
der laufenden Rentenzahlungen betragen.

Art. 15
Gebundenes Vermégen

(1) " Das gebundene Vermdgen ist mit méglichst groBer Sicherheit und Rentabilitit bei jederzeiti-
ger Liquiditat der Versorgungsanstalt unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung an-
zulegen. 2 Es darf nur in den Werten angelegt werden, die in § 54 Abs. 2 VAG genannt werden. 3
Ein risikoadaquates Kapitalanlagemanagement mit ausreichenden Sicherheitsreserven ist si-
cherzustellen. 4 Der Umfang des gebundenen Vermdgens muss mindestens

1. der Summe der versicherungstechnischen Rilickstellungen ohne die freien Mittel der Riickstel-
lung fur klinftige Leistungsverbesserungen zuzuglich
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2. der aus den Versorgungsverhaltnissen entstandenen Verbindlichkeiten und Rechnungsab-
grenzungsposten

entsprechen.

(2) Die Versorgungsanstalten haben der Aufsichtsbehorde Uber ihre gesamten Vermdgensanla-
gen, aufgegliedert in Neuanlagen und Bestande, in den von dieser festzulegenden Formen und
Fristen zu berichten.

Art. 16
Verantwortlicher Aktuar

(1) " Fir jede Versorgungsanstalt ist vom Verwaltungsrat mit Zustimmung des Vorstands der Ver-
sorgungskammer ein Verantwortlicher Aktuar zu bestellen. 2 Dieser muss zuverlassig und fach-
lich geeignet sein.

(2) " Der Verantwortliche Aktuar ist in seiner Tatigkeit keinen Weisungen unterworfen. 2 Er darf
wegen der Erflllung der ihm Gbertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(3) Der Verantwortliche Aktuar hat

1. die Finanzlage der Versorgungsanstalt insbesondere daraufhin zu Uberprifen, ob die dauern-
de Erflllbarkeit der sich aus den Versorgungsverhaltnissen ergebenden Verpflichtungen jeder-
zeit sichergestellt ist,

2. unter der Bilanz die versicherungstechnischen Rickstellungen zu testieren,
3. zum Jahresabschluss einen Aktuarsbericht zu erstellen,

4. mindestens zum Abschlussstichtag eines jeden flinften Geschaftsjahres ein umfassendes ver-
sicherungsmathematisches Gutachten Uber die finanzielle Situation der Versorgungsanstalt fur
den Verwaltungsrat und die Aufsicht zu fertigen sowie

5. auf Verlangen des Verwaltungsrats oder der Aufsichtsbehorde ein Gutachten zu einem be-
stimmten Termin oder zu einem aktuellen Problem (Sondergutachten) zu erstellen.

(4) Sobald der Verantwortliche Aktuar erkennt, dass die Versorgungsanstalt ihre Verpflichtun-
gen, insbesondere wegen Veranderungen bei den Beitragseinnahmen, den Leistungsverpflich-
tungen oder den Rechnungsgrundlagen, nicht dauerhaft erfillen kann, hat er unverziglich den
Vorstand und den Verwaltungsrat und, wenn diese keine ausreichenden MaBnahmen zur Abhilfe
ergreifen, die Aufsichtsbehoérde zu unterrichten.

(5) ' Die Organe der Versorgungsanstalt sind verpflichtet, dem Verantwortlichen Aktuar samtli-
che Informationen zugénglich zu machen, die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlich sind. 2
Wird ein Gutachten zur Finanzlage einer Versorgungsanstalt an einen anderen Aktuar vergeben,
so gelten fur diesen Aktuar bezlglich des Gutachtens die Vorschriften fir den Verantwortlichen
Aktuar entsprechend.
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Art. 17
Abschlusspriifung

(1) ' Die Versorgungsanstalten haben ihren Jahresabschluss durch einen gemeinsamen Ab-
schlussprifer entsprechend § 341k des Handelsgesetzbuchs (BGBI Il 4100-1), zuletzt gedndert
durch Art. 5 des Gesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBI | S. 10), und § 57 Abs. 1und § 58 VAG pri-
fen zu lassen. 2 Der gemeinsame Abschlusspriifer wird vom Kammerrat gewahlt. 2 Ist eine Aus-
schreibung erforderlich, flihrt die Versorgungskammer diese entsprechend den Vorgaben des
Kammerrats durch. 4 Nach der Wahl erteilt der Vorstand den Priifungsauftrag. ® Dem Verwal-
tungsrat stehen die Rechte gemaB Art. 4 Abs. 4 Satz 3 Nrn. 2, 3 und 4 zu.

(2) ' Der Abschlusspriifer legt seinen Priifungsbericht dem Verwaltungsrat und der Aufsichtsbe-
hérde vor; dem Vorstand ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 2 Der Verwal-
tungsrat oder die Aufsichtsbehdrde kénnen den Bericht mit dem Abschlussprifer erértern und
mégliche Ergdnzungen der Priifung und des Berichts veranlassen. 2 Der Abschlusspriifer nimmt
an den Verhandlungen des Verwaltungsrats Gber den Jahresabschluss teil und berichtet dabei
Uber die wesentlichen Ergebnisse seiner Priifung.

Art. 18
Aufsicht

(1) " Die Versorgungsanstalten unterliegen der Rechts- und Versicherungsaufsicht durch das
Staatsministerium des Innern. 2 Die Aufsichtsbehérde nimmt ihre Aufgaben nur im éffentlichen
Interesse wahr.

(2) " Die Aufsichtsbehdrde berat die Versorgungsanstalten und iiberwacht sie bei der Erfiillung
ihrer Aufgaben und Verpflichtungen. 2 Sie priift, ob die Geschifte gesetz- und satzungsmaBig
gefiihrt werden. 3 Sie liberwacht den gesamten Geschéaftsbetrieb und achtet insbesondere auf
die ausreichende Wahrung der Belange der Mitglieder, der Versicherten und der Leistungsbe-
rechtigten und auf eine ordnungsgemaBe Durchfihrung des Geschaftsbetriebs.

(3) " Die Aufsichtsbehdrde ist befugt, sich liber alle Angelegenheiten der Versorgungsanstalten
zu unterrichten. 2 Sie kann insbesondere samtliche Geschifte und Verwaltungsvorgiange nach-
priifen sowie Berichte und Akten anfordern. 2 Sie kann auch ohne besonderen Anlass in den Ge-
schaftsraumen der Versorgungsanstalten prifen, ob die verdffentlichten Jahresabschliisse und
die Lageberichte mit den Tatsachen und dem Buicherinhalt Ubereinstimmen und ob die vorge-
schriebenen Riicklagen vorhanden und vorschriftsmaBig angelegt und verwaltet sind. 4 Die Auf-
sichtsbehdrde ist zu den Sitzungen des Verwaltungsrats, des Kammerrats und der Ausschiisse
zu laden; ihre Vertreter oder Vertreterinnen kdnnen an den Sitzungen teilnehmen und sind jeder-
zeit zu horen.

(4) ' Die Aufsichtsbehérde kann die Versorgungsanstalten anweisen, innerhalb einer angemes-
senen Frist MaBnahmen zur Herstellung des gesetz- und satzungsmaBigen Zustands zu treffen.
2 Kommen die Versorgungsanstalten innerhalb der gesetzten Frist der Anordnung nicht nach,
kann die Aufsichtsbehdrde an Stelle und auf Kosten der Versorgungsanstalten die notwendigen
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MaBnahmen verfligen und vollziehen oder die Aufgabe und die erforderlichen Befugnisse einem
Sonderbeauftragten Ubertragen.

(5) ' Dariiber hinaus kann die Aufsichtsbehdrde gegeniiber den Versorgungsanstalten sowie Un-
ternehmen, die Aufgaben fir die Versorgungsanstalten wahrnehmen, alle Anordnungen treffen,
die geeignet und erforderlich sind, um Missstidnde zu vermeiden oder zu beseitigen. 2 Missstand
ist dabei jedes Verhalten, das die Belange der Mitglieder, der Versicherten oder der Leistungsbe-
rechtigten nicht ausreichend wahrt oder den aufsichtsrechtlichen oder den sonstigen das Ver-
sorgungsverhiltnis betreffenden Vorschriften oder dem Geschaftsplan widerspricht. 3 Wenn es
zur Wahrung der Belange der Mitglieder, der Versicherten oder der Leistungsberechtigten not-
wendig erscheint, kann die Aufsichtsbehorde einen Geschaftsplan auch mit Wirkung fiir be-
stehende Versorgungsverhéltnisse dndern. 4 Ergibt sich bei der Priifung der Vermégenslage ei-
ner Versorgungsanstalt, dass diese auf Dauer nicht mehr imstande ist, ihre Verpflichtungen zu
erflllen, so kann die Aufsichtsbehdrde Leistungsverpflichtungen entsprechend § 89 Abs. 2 VAG
herabsetzen.

(6) ' Dem Freistaat Bayern werden sieben Zehntel der durch die Fiihrung der Aufsicht entstehen-
den Kosten (Personalvollkosten) von den Versorgungsanstalten ersetzt, dabei darf die Grenze
von 0,2 Promille der Beitragseinnahmen nicht tiberschritten werden. 2 Die Verteilung der Kosten-
last richtet sich nach Art. 9 Abs. 2 Satz 2.

Art. 19
Strafvorschrift

(1) Wer als Mitglied des Vorstands oder als Beauftragter des Vorstands Giber das Vermdgen oder
Uber die finanzielle Situation einer Versorgungsanstalt gegenltber dem Verwaltungsrat, gegen-
Uber einem seiner Ausschiisse oder gegeniiber der Aufsichtsbehorde falsch berichtet oder die
Verhaltnisse verschleiert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Verantwortlicher Aktuar

1. die finanzielle Lage einer Versorgungsanstalt im Aktuarsbericht oder im versicherungsmathe-
matischen Gutachten unrichtig wiedergibt oder verschleiert oder

2. ein Testat nach Art. 16 Abs. 3 Nr. 2 falsch abgibt.

(3) Ebenso wird bestraft, wer als Abschlussprifer oder als Gehilfe eines Abschlussprifers liber
das Ergebnis der Prifung falsch berichtet oder erhebliche Umstande im Bericht verschweigt.

Art. 20
Verordnungsermachtigung

Das Staatsministerium des Innern wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen Uber

1. die Bestandteile des technischen Geschaftsplans geman Art. 11 Abs. 1Satz 2 Nr. 2,
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2. nahere Bestimmungen zur Rechnungslegung geman Art. 12 und Uber die Art und Weise der
Offenlegung des Jahresabschlusses,

3. Abweichungen von den geman Art. 12 Abs. 1 entsprechend anwendbaren Rechnungslegungs-
vorschriften, insbesondere um die besonderen Aufgaben der Versorgungsanstalten und die ge-
meinsame Geschaftsfiihrung zu beriicksichtigen,

4. Mindestanforderungen an die versicherungsmathematischen Rechnungsgrundlagen geman
Art. 12,

5. Zufuhrungen zu und Entnahmen aus der Sicherheitsricklage geman Art. 14,

6. die Anlage des gebundenen Vermdgens einschlieBlich von Regelungen zur Sicherstellung ei-
nes risikoadaquaten Kapitalanlagemanagements geman Art. 15,

7. Einzelheiten zum Testat, zum Aktuarsbericht und zum versicherungsmathematischen Gutach-
ten des Verantwortlichen Aktuars geman Art. 16,

8. die Berichtspflichten der Versorgungsanstalten gegentber der Aufsichtsbehorde sowie Uber
den Inhalt der Berichte des Abschlussprufers, soweit dies zur Durchfiihrung der Aufsicht erfor-
derlich ist, und

9. die Verteilung der Kostenlast gemaR Art. 18 Abs. 6 Satz 2.
Art. 21
Auskunftspflichten

(1) " Die Versorgungsanstalten erteilen nach MaBgabe der Satzung den Mitgliedern und Versi-
cherten Auskunft Giber Mitgliedschafts-, Versicherungs- und Versorgungsverhaltnisse sowie den
Leistungsberechtigten iiber bestehende Anspriiche. 2 Dabei sind Mitglieder, Versicherte und
Leistungsberechtigte insbesondere Uber ihre verschiedenen Wahlrechte und Leistungen, ihre
Obliegenheiten, ihre Anzeigepflichten, Gber Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten
und Anzeigepflichten, Uber ihre aus Beitragszahlungen erworbenen Anwartschaften, den Jah-
resabschluss und die inlandischen Gerichtsstande ausreichend zu informieren. 3 Auf Verlangen
sind jedem Mitglied oder Versicherten der Jahresabschluss und der Lagebericht zuzusenden.

(2) Die Mitglieder und Versicherten der Versorgungsanstalten sowie Angehdrige freier Berufe
und Hochschulabsolventen, fir die nach diesem Gesetz Versorgungsanstalten bestehen, haben
den Versorgungsanstalten Angaben zu machen und alle Unterlagen vorzulegen, soweit diese zur
Feststellung des Bestehens eines Mitgliedschafts-, Versicherungs- oder Versorgungsverhaltnis-
ses sowie von Art und Umfang der hieraus folgenden Rechte und Pflichten erforderlich sind.

(3) Wer Leistungen einer Versorgungsanstalt beantragt oder erhalt, hat dieser

1. alle Tatsachen anzugeben, die fir die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen der Versor-
gungsanstalt der Erteilung der erforderlichen Auskiinfte durch Dritte zuzustimmen,
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2. Anderungen in den Verhaltnissen, die fiir die Leistung dem Grunde oder der Héhe nach erheb-
lich sind, unverziglich mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen der Anstalt vorzulegen oder ihrer Vorlage zu-
zustimmen.

(4) Die Mitwirkungspflichten nach Abs. 3 bestehen nicht, soweit

1. ihre Erfullung nicht in einem angemessenen Verhaltnis zu der in Anspruch genommenen Leis-
tung steht oder

2. ihre Erflillung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann oder

3. die Versorgungsanstalt sich durch einen geringeren Aufwand als das Mitglied, der Versicherte
oder der Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann.

(5) Solange den Verpflichtungen nach den Abs. 2 und 3 nicht entsprochen wird, kdnnen die Ver-
sorgungsanstalten nach MaBgabe der Satzung die Berechnungsgrundlagen fir die Beitrage und
Umlagen schatzen und Leistungen versagen oder entziehen.

Art. 22
Mitteilungen an Versicherungstrager

(1) In Fallen der Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
sind die Versorgungsanstalten berechtigt, dem zustandigen Versicherungstrager das Bestehen
oder das Ende einer Mitgliedschaft sowie die Beitragspflicht und deren Umfang mitzuteilen.

(2) Zur Prifung des Vorliegens der gesundheitlichen Voraussetzungen fiir beantragte Leistun-
gen sind die Versorgungsanstalten berechtigt, Daten Uber die Gesundheit ihrer Mitglieder, Versi-
cherten und Leistungsberechtigten zu erheben, zu speichern, zu nutzen und diese Daten an an-
dere offentliche Versorgungstrager innerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Union und
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens lber den Europaischen Wirtschaftsraum sowie
der Schweiz zu Gbermitteln.

Art. 23
Forderungsiibertragung, Aufrechnung

(1) ' Steht einem Mitglied oder Leistungsberechtigten ein Schadensersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, kann in der Satzung eine Verpflichtung zur Ubertragung des Anspruchs auf die Ver-
sorgungsanstalt geregelt werden, soweit diese auf Grund des Schadensereignisses Versor-
gungsleistungen zu erbringen hat, die dem Ausgleich eines Schadens gleicher Art dienen. 2 Das
Recht auf Leistung kann von der Ubertragung des Anspruchs abhingig gemacht werden.

(2) Die Versorgungsanstalten kénnen mit ihren Forderungen gegen Anspriiche von Mitgliedern
oder Leistungsberechtigten aufrechnen oder verrechnen.

Art. 24
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Verjahrung

' Die &ffentlich-rechtlichen Anspriiche auf Beitrdge, Umlagen und Leistungen verjghren in fiinf
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind. 2 Die Vorschriften des Biir-
gerlichen Gesetzbuchs liber die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wir-
kung der Verjahrung gelten entsprechend; Art. 53 des BayVwVfG bleibt unberthrt.

Art. 25
Ubertragung, Verpfandung

T Anspriiche auf laufende Geldleistungen kénnen wie Arbeitseinkommen {ibertragen oder ver-
pfandet werden. 2 Sonstige Leistungsanspriiche kénnen weder abgetreten noch verpfandet wer-
den.

Art. 26
Leistungsbescheid, Nebenforderungen

(1) Offentlich-rechtliche Geldforderungen werden von den Versorgungsanstalten durch Leis-
tungsbescheid geltend gemacht.

(2) T Fur riickstandige oder gestundete Geldforderungen und bei verspatetem Nachweis der Be-
rechnungsgrundlagen fiir Beitrage und Umlagen kénnen nach MaBgabe der Satzung entweder
Saumniszuschlage oder Verzugszinsen sowie Verspatungszuschlage und Stundungszinsen er-
hoben werden. 2 Wird die Vollziehung eines Leistungsbescheids ausgesetzt, ist § 237 Abs. 1und
2 der Abgabenordnung entsprechend anwendbar.

(3) " Die Versorgungsanstalten kénnen fiir bestimmte Tatigkeiten Kosten (Gebiihren und Ausla-
gen) erheben und Erstattungen verlangen. 2 Das Nahere regelt die Satzung.

Art. 27
Volistreckung

' Die Versorgungsanstalten sind zur Anbringung der Vollstreckungsklausel befugt. 2 Die Vollstre-
ckung richtet sich nach dem Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz in
der jeweils geltenden Fassung. 2 Nebenforderungen kénnen mit der Hauptforderung beigetrie-
ben werden, wenn zuvor auf die Zahlungspflicht dem Grunde nach schriftlich hingewiesen wor-
den ist.

Zweiter Teil

Bayerische Arzteversorgung,

Bayerische Apothekerversorgung, Bayerische Architektenversorgung,
Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung,
Bayerische Rechtsanwalts-und Steuerberaterversorgung

Abschnitt |
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Gemeinsame Vorschriften
Art. 28
Aufgaben

' Die Versorgungsanstalten haben Versorgung fiir inre Mitglieder und deren Hinterbliebene in
Fallen der Berufsunfahigkeit, des Alters und des Todes zu gewahren. 2 Sie pflegen die Zusam-
menarbeit und den Erfahrungsaustausch mit anderen Versorgungstrégern. 3 Die Versorgungsan-
stalten haben die Voraussetzungen fiir eine Befreiung ihrer Mitglieder von der Versicherungs-
pflicht bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu erfillen.

Art. 29
Zusammensetzung des Verwaltungsrats

' Die Mitglieder des Verwaltungsrats setzen sich aus Mitgliedern der Versorgungsanstalt zusam-
men. 2 In ihm sollen alle Berufsgruppen angemessen vertreten sein. 2 Das Vorschlagsrecht steht
den Berufskammern zu. 4 Das N&here regelt die Satzung.

Art. 30
Mitgliedschaft
(1) Bei den Versorgungsanstalten besteht Pflichtmitgliedschaft.

(2) " Die Satzung kann Ausnahmen und Befreiungen von der Pflichtmitgliedschaft vorsehen, ins-
besondere wenn der Berufsangehorige

1. die Berufstatigkeit nur voriibergehend oder in geringem Umfang austibt,

2. in fortgeschrittenem Lebensalter die Berufstatigkeit aufnimmt oder die Mitgliedschaft zur Be-
rufskammer begriindet,

3. Mitglied in einem anderen berufsstandischen Versorgungswerk ist.

2 Berufsangehdrige, die nach § 5 Abs. 1 des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VI) versi-
cherungsfrei sind, werden auf Antrag befreit.

(3) Ausgeschiedene Pflichtmitglieder kdnnen nach MaBgabe der Satzung freiwillige Mitglieder
bleiben.

(4) ' Mit dem Eintritt der Versorgung endet, auBer im Fall des Todes, nicht die Mitgliedschaft in
der Versorgungsanstalt. 2 Die Satzung kann vorsehen, dass eine voriibergehende Unterbre-
chung der Berufsausiibung oder der Zugehorigkeit zur Berufskammer die Mitgliedschaft nicht
beendet.

Art. 31

Beitrage, Uberleitung
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(1) " Die Mitglieder sind nach MaBgabe der Satzung zur Zahlung von Beitrdgen verpflichtet. 2 Die
Satzung kann einkommensunabhiangige Mindestbeitrdge vorsehen. 2 Sie kann bestimmen, dass
zur Weiterfihrung des Versorgungsschutzes flr Zeiten ohne Berufs- oder Erwerbstatigkeit oder
ohne Einkommen angemessene Beitrdge zu entrichten sind. 4 Der Pflichtbeitrag darf die Grenze
nicht Ubersteigen, die fur die Befreiung der Versorgungsanstalt von der Koérperschaftssteuer-
pflicht maBgeblich ist.

(2) Das beitragspflichtige Einkommen wird in der Satzung bestimmt.

(3) " Der Arbeitgeber eines Mitglieds, das nach § 6 Abs. 1Nr. 1 SGB VI von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist, ist berechtigt, den Beitrag unmittelbar
an die Versorgungsanstalt abzufiihren und zu diesem Zweck den vom Mitglied zu tragenden Bei-
tragsanteil vom Arbeitsentgelt einzubehalten. 2 Er hat der Versorgungsanstalt fiir jedes Mitglied,
flir das er den Beitrag abfihrt, die Berechnungsgrundlagen, insbesondere das beitragspflichtige
Arbeitsentgelt, und die sonstigen fiir die Beitragserhebung erforderlichen Daten zu Ubermitteln.

(4) " Die Satzung kann zulassen, dass zur Erhéhung der Versorgungsanwartschaft freiwillige
Mehrzahlungen geleistet werden. 2 Diese diirfen zusammen mit dem Pflichtbeitrag die Grenze
nach Abs. 1 Satz 4 nicht Gbersteigen.

(5) Die Versorgungsanstalten kénnen mit anderen Versorgungstragern Uberleitungsabkommen
schlieBen.

Art. 32
Leistungen

(1) " Die Versorgungsanstalten gewahren den Mitgliedern und ihren Hinterbliebenen nach MaB-
gabe der Satzung laufende Leistungen zur Alters-, Berufsunfahigkeits- und Hinterbliebenenver-
sorgung sowie einmalige Leistungen. 2 Die Satzung kann die Leistung von Zuschiissen zu Reha-
bilitationsmaBnahmen und sonstige freiwillige Leistungen vorsehen. 3 Die Leistungen werden
durch Bescheid festgesetzt.

(2) ' SatzungsmaBige Leistungszusagen miissen im Verhaltnis zu den Beitrdgen so festgelegt
werden, dass die Versorgungsanstalt unter Zugrundelegung angemessen vorsichtiger versiche-
rungsmathematischer Annahmen auf Dauer allen ihren Verpflichtungen nachkommen kann. 2 Die
angewandten Finanzierungssysteme und versicherungsmathematischen Modelle der Versor-
gungsanstalten dirfen von denen der Pensionskassen abweichen, sofern sie die dauernde Er-
flllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versorgungsverhaltnissen sicherstellen und nicht zu ei-
ner nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung der verschiedenen Jahrgange von Versicherten
fuhren.

(3) Laufende Leistungen sollen nach MaBgabe der Satzung der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung unter Berlcksichtigung der finanziellen Lage der Versorgungsanstalt angepasst wer-
den.

Abschnitt i
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Einzelne Versorgungsanstalten
Art. 33
Bayerische Arzteversorgung

Pflichtmitglieder der Bayerischen Arzteversorgung sind alle nicht berufsunfdhigen, zur Berufs-
ausiibung berechtigten Arzte, Tierdrzte und Zahnarzte, wenn sie im Freistaat Bayern beruflich
tatig sind.

Art. 34
Bayerische Apothekerversorgung

! Pflichtmitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung sind alle nicht berufsunfihigen Pflicht-
mitglieder der Bayerischen Landesapothekerkammer. 2 Pflichtmitglieder sind ferner nicht berufs-
unfahige Pharmaziepraktikanten, die im Freistaat Bayern pharmazeutisch tatig sind.

Art. 35
Bayerische Architektenversorgung

1 Pflichtmitglieder der Bayerischen Architektenversorgung sind alle nicht berufsunfahigen Mit-
glieder der Bayerischen Architektenkammer. 2 Pflichtmitglieder sind auch diejenigen nicht be-
rufsunfahigen Personen, die die Voraussetzungen nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nrn. Tund 2 auch in
Verbindung mit Art. 4 Abs. 4 und 6 des Baukammerngesetzes (BauKaG) erfillen und zur Eintra-
gung in die Architektenliste eine praktische Tatigkeit nach Art. 3 Abs. 1, 2 oder 3 auch in Verbin-
dung mit Art. 3 Abs. 6 BauKaG ausuben.

Art. 36

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit
Psychotherapeutenversorgung

(1) " Fur die Mitglieder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau wird eine rechtsfihige Anstalt
des &ffentlichen Rechts mit dem Namen ,Bayerische Ingenieurversorgung-Bau” errichtet. 2 Die
Mitglieder der Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten werden in die Versorgungsanstalt einbezogen (Bayerische Inge-
nieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung).

(2) Pflichtmitglieder der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversor-
gung sind

1. alle nicht berufsunfahigen Mitglieder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau,

2. fur die Zeit bis zum Ablauf von flnf Kalenderjahren nach Studienabschluss alle nicht berufs-
unfahigen Absolventen der Technischen Universitat Miinchen, der Fachhochschulen in Bayern
oder sonstiger nach MaBgabe der Satzung vergleichbarer Lehreinrichtungen in Bayern in den
Studiengangen Bauingenieurwesen, Stahlbau, Vermessungswesen oder Versorgungstechnik
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oder in sonstigen nach MaBgabe der Satzung vergleichbaren Studiengadngen, wenn sie in dieser
Zeit eine praktische Tatigkeit in einer Fachrichtung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BauKaG aufgenom-
men haben,

3. alle nicht berufsunfahigen Mitglieder der Bayerischen Landeskammer der Psychologischen
Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

(3) Der jahrliche Pflichtbeitrag darf den jahrlichen Hochstpflichtbeitrag der Deutschen Renten-
versicherung Bund nicht Ubersteigen.

Art. 37
Dateniibermittlung

(1) Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau Ubermittelt der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau
Namen, Geburtsdatum, Anschrift sowie Beginn und Ende der Kammermitgliedschaft der in ihr
Mitgliederverzeichnis eingetragenen Ingenieure, sofern dies flr die Mitgliedschaft der Betroffe-
nen bei der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau von Bedeutung sein kann.

(2) Die Hochschulen und Lehreinrichtungen Ubermitteln der Bayerischen Ingenieurversorgung-
Bau Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Datum des Studienabschlusses der Absolventen eines
in Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 genannten Studiengangs.

(3) Die Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten Ubermittelt der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychothera-
peutenversorgung Namen, Geburtsdatum, Anschrift, Beginn und Ende der Kammermitgliedschaft
sowie die Dauer der jeweiligen Berufsausiibungsform ihrer Mitglieder, sofern dies flr deren Mit-
gliedschaft von Bedeutung sein kann.

Art. 38

Bayerische Rechtsanwalts- und
Steuerberaterversorgung

(1) Pflichtmitglieder der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung sind

1. alle nicht berufsunfahigen Mitglieder der Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammern in Bay-
ern, soweit sie naturliche Personen sind,

2. alle nicht berufsunfahigen Mitglieder der Patentanwaltskammer, soweit sie natiirliche Perso-
nen sind und solange sie ihren Kanzleisitz im Freistaat Bayern eingerichtet haben.

(2) Der jahrliche Pflichtbeitrag darf den jahrlichen Hochstpflichtbeitrag der Deutschen Renten-
versicherung Bund nicht Ubersteigen.

Art. 39

Dateniibermittlung
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(1) Die Rechtsanwalts- und die Steuerberaterkammern in Bayern ibermitteln der Bayerischen
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung jeweils den Namen, das Geburtsdatum, die An-
schrift sowie den Beginn und das Ende der Kammermitgliedschaft ihrer Mitglieder, sofern dies
flr deren Mitgliedschaft bei der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung von
Bedeutung sein kann.

(2) Die Patentanwaltskammer lbermittelt der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterver-
sorgung Namen, Geburtsdatum und Anschrift der Kammermitglieder mit Kanzleisitz in Bayern,
sowie den jeweiligen Zeitpunkt der Einrichtung und der Aufgabe des Kanzleisitzes in Bayern (§
26 PatAnwO).

Minchen, 13. Juni 2013
Bayerische Versorgungskammer
Just
Vorstandsvorsitzender
Raukuttis
Stellv. Vorstandsvorsitzender

GV.NRW. 2013 S. 473

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 21/21


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2013-25

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Anlage zum Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Freistaat Bayern über die Zugehörigkeit der Mitglieder der Patentanwaltskammer die ihren Kanzleisitz in Nordrhein-Westfalen eingerichtet haben, zur Bayerischen Rechtsanwalt - und Steuerberaterversorgung vom 19. März 2013 (GV. NRW. S. 143) 


